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2. Kapitel — Verbrechen

gegen die Deutsche Demokratische Republik ‘§ 1 0 7

§ 107
Staatsfeindliche Gruppenbildung

(1) Wer einer Gruppe oder Organisation angehört, die sich 
eine staatsfeindliche Tätigkeit zum Ziele setzt, wird mit Frei
heitsstrafe von zwei bis zu acht Jahren bestraft.

(2) Wer eine staatsfeindliche Gruppe oder Organisation 
bildet oder deren Tätigkeit organisiert, wird mit Freiheits
strafe von drei bis zu zwölf Jahren bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.

1. Die G esellschaftsgefährlichkeit von Staatsverbrechen erhöht sich in 
der Regel dann, wenn sich m ehrere Personen zu ih rer Begehung

zusammenschließen.
Staatsfeindliche Organisationen und G ruppen können z. B. zu dem 

Zweck gebildet werden, sich auf eine bestim m te Situation vorzubereiten, 
um  dann der Lage entsprechend staatsfeindlich tä tig  zu werden.

Im Rahm en der im perialistischen G lobalstrategie w ird von subversi
ven O rganisationen und Einrichtungen in W estdeutschland und W est
berlin versucht, gerade solche staatsfeindlichen G ruppen in  der DDR zu 
schaffen.

Eine solche H andlung ist ta tbestandsm äßig nicht gleichzusetzen m it 
anderen Staatsverbrechen, die gem einsam  und arbeitsteilig  begangen w er
den. Bei einem  Zusam m enw irken m ehrerer Personen, z. B. bei der Spio
nage, der Sabotage und dem staatsfeindlichen M enschenhandel, en tfä llt 
die A nw endung des § 107. Diesen Verbrechen kann  jedoch eine s taats
feindliche G ruppenbildung nach § 107 vorausgegangen sein.

2. Einer staatsfeindlichen Gruppe 'k ö n n en  Personen angehören, von 
denen die einen eine bestim m te S tra fta t (z. B. Spionage) begehen.

die anderen sich aber nach § 107 strafbar machen, da der Grad ih rer E in
beziehung in  die G ruppe erst ein Stadium  erreicht hat, in  dem sie noch 
keine K enntnis über diese Tätigkeit der Angehörigen der G ruppe haben.

Eine G ruppe besteht dann, wenn sich m indestens zwei Personen zu
sammengeschlossen haben. Der Zusam menschluß ist vollzogen, w enn zwi
schen den M itgliedern Ü bereinkunft über das Ziel, gem einsam  eine s taats
feindliche Tätigkeit durchzuführen, besteht. Das kann  in schriftlicher oder 
m ündlicher Form oder durch schlüssiges V erhalten der Fall sein.

Eine Organisation nach § 107 w ird dadurch charakterisiert, daß festere 
Formen der Leitung und Regeln der Zusam m enarbeit bei staatsfeindlicher 
Zielsetzung bestehen.

3. Nach Abs. 2 macht sich strafbar, w er eine solche G ruppe oder O r
ganisation bildet oder ihre Tätigkeit organisiert. Zwischen beiden

Tätigkeiten ist zu unterscheiden, wenn sie von verschiedenen Personen 
durchgeführt werden.


